
Allgemeine Geschäftsbedingungen – Feinmess Dresden GmbH 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 
 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
 
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Personen, die bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer) und gegenüber juristischen Personen des 
öffentlichen Rechtes bzw. öffentlich-rechtlichen Sondervermögen; gegenüber 
Nichtunternehmern gelten darüber hinaus die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen 

(1) Ein Liefervertrag kommt, soweit nichts anderes gesondert vereinbart, mit unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. 

 
(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir 
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, 
die als „vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
 
§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 
„ab Werk", ausschließlich Verpackung und Versicherung. 

 
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 
 
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

(4) Der Verkaufspreis ist, soweit nichts anderweitiges vereinbart ist, entsprechend der 
Auftragsbestätigung ohne jeden Abzug zu leisten. 

 
(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  
 
 
§ 4 Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit ergibt sich aus den getroffenen 
Vereinbarungen, setzt aber die abschließende Abklärung aller technischen und 
kaufmännischen Fragen voraus. 
 



(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus, wie zum Beispiel 
die Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen 
oder die Leistung einer Anzahlung. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben. 
 
(3) Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen wir sobald als möglich mit. 
Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf unser Werk 
verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen 
hat, ist, außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung, der Abnahmetermin maßgebend, 
ansonsten die Meldung der Abnahmebereitschaft. 
 
(4) Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder 
sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, zurückzuführen, so 
verlängert sich die Lieferzeit ebenfalls angemessen. Wir werden dem Besteller den Beginn 
und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen. 
 
(5) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er seinerseits schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. 
 
Sofern die vorgenannten Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf 
den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist; er bleibt 
zur Gegenleistung verpflichtet. 
 
(6) Sofern Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, haften wir nach gesetzlichen Bestimmungen. 
Ansonsten ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt.  
 
(7) Kommen wir in Lieferverzug und entsteht hierdurch dem Besteller ein Schaden, so ist 
er berechtigt, pro Woche eine pauschale Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 %, max. 
jedoch nicht mehr als 5 % desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der 
Verspätung nicht rechtzeitig und nicht vertragsgemäß genutzt werden kann, zu fordern. 
 
(8) Der Besteller ist, nachdem er uns nach Fälligkeit eine angemessene Nachfrist zur 
Leistung gesetzt und diese Frist wiederum nicht eingehalten wurde, zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. 
 
§ 5 Gefahrenübergang - Abnahme 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk" 
vereinbart, das heißt, die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung des 
Liefergegenstandes geht auf den Besteller über, sobald ihm dieser in vertragsgemäßem 
Zustand in unserem Werk zur Verfügung gestellt oder dessen Versandbereitschaft 
mitgeteilt ist. 

 
(2) Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 
Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach unserer Meldung über die 
Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Abnahme 
bei Vorliegen eines nichtwesentlichen Mangels zu verweigern. 



 
(3) Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, 
die uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. 
Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Wir verpflichten uns, soweit es der Besteller 
verlangt, auf seine Kosten eine entsprechende Versicherung abzuschließen. 
 
(4) Teillieferungen sind zulässig. 

(5) Transport und sonstige Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung 
werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, 
eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten durchzuführen.  

(6) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung decken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.  

 

§ 6 Mängelansprüche 

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs-, und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist und Mängel uns unverzüglich angezeigt hat. 

(2) Wir übernehmen keine Gewähr, insbesondere in folgenden Fällen: 

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, 
ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, soweit 
diese nicht von uns zu verantworten sind. 

Bessert der Besteller oder ein oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht ebenfalls für 
uns keine Haftung für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für die ohne unsere 
Zustimmung vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes. 

(3) Bei Reklamationen oder Warenrücksendung hat der Besteller die 
Warenrücksendungsvorschriften (RMA-Vorschriften) zu beachten und einzuhalten. Dies 
gilt besonders für die Erbringung aller notwendigen Informationen zur Erfassung der 
Fehlerfunktionalität des Produktes. Dazu gehören insbesondere die im 
Warenrücksendeformular (RMA-Formular) abgefragten Informationen. Diese sind 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Mängelbeseitigung. 
Das RMA-Formular ist auf der Internetseite der Feinmess Dresden GmbH 
(www.feinmess.de) oder bei Feinmess Dresden GmbH direkt abzurufen. 
Soweit ein Mangel des Liefergegenstandes vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl 
zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen 
mangelfreien Sache berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach 
seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
 
(4) Auf Schadensersatz haften wir nur, soweit der Mangel auf Vorsatz oder gar grober 
Fahrlässigkeit unsererseits beruht. 
Bei schuldhafter Verletzung einer Vertragspflicht ist im Übrigen der Schadensersatz auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
 
(5) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Soweit vorstehend nichts anderes geregelt ist, ist die Haftung 
ausgeschlossen. 
 
(6) Die Verjährungsfrist für Mangelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. 



 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In 
der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, 
wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns 
liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren 
Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers - 
abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.  

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

 
(3) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktur-
Endbetrages (einschließlich MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden 3t. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. 
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir 
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber 
dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Bestelter uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. 
 
(4) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Bestelter wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unier Vorbehalt gelieferte 
Kaufsache. 
 
(5) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich MWSt) zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, 
dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass 
der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
 
(6) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen 
ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. 
 
(7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 



Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
obliegt uns. 

§ 8 Rechtsmängel 

(1) Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, werden wir auf unsere Kosten dem 
Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den 
Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart modifizieren, dass eine 
Schutzrechtverletzung nicht mehr besteht. 
(2) Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht 
möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter diesen 
Voraussetzungen steht auch uns ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. 
 
(3) Darüber hinaus werden wir den Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaberfreistellen. 
 
(4) Vorstehende Ansprüche bestehen jedoch nur, wenn 

- der Besteller uns unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder  
 Urheberrechtsverletzungen unterrichtet, 
- der Besteller uns in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend 
 gemachten Ansprüche unterstützt bzw. die Durchführung der 
 Modifizierungsmaßnahmen ermöglicht, 
- uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen 
 vorbehalten bleiben, 
- der Rechtsmangel nicht auf eine Anweisung des Bestellers beruht und 
- die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller 

  den Liefergegenstand eigenmächtig verändert oder in einer nicht  
  vertragsgemäßen Weise verwendet hat. 

 
§ 9 Anwendbares Recht, Gerichtstand, Erfüllungsort 
 

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftsitz Gerichtsstand; wir sind 
jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitz zu verklagen.  

 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts 

ist ausgeschlossen. 
 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 

Geschäftssitz Erfüllungsort.- 


